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Das Handelsgericht liVien hat als ~erufullgsge'ri.cht du.roh

die Ri cht.e r Dr. $chinzel (Vorsitzender), Dr - Hinek und

KR Linder in d e r Rechtssache des Klägers VeREIN FÜR

KONSUMENTENINFORIv1ATION, 1061 Wien,- Linke Wienz;eile J.. 8,

vertreten durch Dr. Gerhard Deinhbfer I RechL sanwa l t in

l030'Wien, gegen die'Beklagten 1. TUl österrei:h GmbE &

Co KG,' und 2. .rur österretch GmbH,,' beide 1030 WiEn,

Landstraßer Hauptstraße 153-155, beide vert r eten durch

Dr. Michael Brur..ner, Rechtsanwalt in 1010 Wien, wegen

EOR .6.423,65 s.A., über die Be.tufungen des Klägers

(Berufüngsinteresse: EUR 1.400,-- ,g-emäß JN + GGG,

'EUR 4. 500, ~- qem äß RATG) und der Beklagten (Berufungs

Lnt.e.r.e s s e : EUR 3.055/20 gemäß JN + GGG, BUR 4.500,--

gemäß

richtes

RATG)

für

j ewe i. 1 s . gegen

Handelssachen

das, Urteil' des Bozirksg'2-
(.

Wien vorn 24.7': 20'07, 4~ C

1062/04m-51, in nicht öffentlicher Sitzung zu Recht

erkannt:

Der Be r ufunc des ,Kläg~~rs wird

F 0 1 9,e ·gegeber, nicht

jedoch der der Beklagte::1.

Das angefochtene Urteil wird

dahin ahgeal1d.ert, da a s sein

Spruch insgesamt zu Lauien hat:

" Die B~klagten sind zur

ungeteilten Hand s chul c.i.q , dem

Kläger EUR· 4. 4.J5, 20 samt 4' %

Zi TIsen sei t dem 2 1 . 2 . :2 0 04 zu

bezahlen und die m..t EU'~

1.200,09 bestimmten Kos t er: des

Verfahrens (darin EUR lE7,95 an
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20 % ust und, EUR 192,37 an

Barauslagen) binnen 14 Tagen zu

ersetzen.

Das Mehrbegehren 'Von EUR

1 . 9 68 f 4 5 :5 arnt 4 % Z i L sen seit

dem 21.2.2004 wird abgewiesen".

Die Beklagten sind zur

ungeteil ten Hand schu. dig I dem

Kläger die mit EUR 1.411,22

bestimmten Kosten des

Berufungsverfahrens (darin EUR

213,76 an 20 % USt und

EUR 128,10 an Bar3uslagen)

binnen 14 Tagen 7.11 e r s e t z en ,

l4l 005

Die Revision

zulässig.

ist nicht

E n t s ehe' i cl u n 9 s g r U TI d e

Der Kläger, an elen die Konsumenten ku r t

und irre

Ers a Lzariapr üohe aus einer von der Erstbeklagten ve r arr

stalteten Pauschalreise nach Mautitius 'aogetreten

hatten, forderte von den Beklagten zur "ungeteilten Hand

die Zahlung von EUR 6.423,65 samt Anhang aus dem 'I'J.Le L

der Prelsminde:rung von 35 % des Reisepreises (EUR

3.623,65) und des Schadenersatzes für e~tgctngEne

(Jrlaubsfreude gen\äß § 31e KSchG (EUR 2.800, -_.) •
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Mi t dem .nunmeh r angefochtenen 'Urteil er' kannte das

8rstgericht die 'Beklagten Z'-.lr ungeteilten Hand

schuldig, dern Kl äue r EUR 3.055,20 samt Zins~'n z .. bezah

len, wies jedoch das Mehrbegehrenvpn EUR3.368 j 45 samt

Anhang ab. W,ei t.er s verpflichtete es den Kltlg'e.c ( den

Beklagten die mit EUR 364,53 an anteiligen DolmeLschge

bühr eri p~s'tiromtE=n 'Verfahrens kosten zu ersetzen;

andererseits sprach 'es dem Kläger anteilige Barauslagen

zu. Hiezu traf E3S die auf den Seiten 5 b i s 7 der

ü r t e i l s a u s f e r t i gun g ersichtlichen Fe s ts t.ei.Lunqe:'i - auf

die verwiesen wird welche es rechtlich dahin

, werte'te, dass der, Heiseveranstalter bei der Ge.s t a I t ung

des Kataloges die Grundsätze der. Prospektwahrheit,

P.r:ospektklarheit und der Prospektvollständigkeit zu

beaohten habe. In:3besonde~e der GrUndsatz der P.cospekt

wahrhei t verpflichte, ihn, dem Kunden e.i.n r~ali3tisches
(

Bi 1 d van der Wj. r k 1 ich ke i t zu vermit tel11'~ Na. eh cie r

Be s ch r e Lbunq .Lm RE~isekatalog der Beklagten, dass es auf

Grund der Nähe zum Flughafen gelegentlich zu Lärmbel ä s>

t i qunqeri kommen könne, 'die sich aber wegen der Jeringen

Flugfrequenz in Grenzen hielte, hätten die Re i senden

und' nicht mit der voigefundenen Situation

rechnen rnüsseri. 8ei Flugbewegungeri im Ausmaß von 50

F'Luq z euqeri im 7.ei·~raum zwischen 6.00 Uhr früh und 23.00

Uhr abends könne nicht mehr von eiber ,geringen ~lugfre

quenz und gelegentlicher L~rmbelästigung gesprochen

werden _ .A.uch wenn Lärm von j edermanp. subj e kt.i v unter

sch~edlich empfunden werde, sei doch allgemein

hachvollziehbar, dass Lärm, der von startenden und

landenden F'Luqzeuqan ausgehe, im Körpe r una ngenehrr.e

Schwingun9:en erzeuge, noch länger nachv i z ke und daNEt"

zu einer permanenten und Jlachhaltigen Bee1nträchtigur.,g
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Die Berufung des Kl äq e r s ist be.re cht i qt., nicht jedoch

die der Beklagten.

Zur Berufung,des Klägers:

Darin wendet e r steh. dagegen, dass rni t dem angefochte-

nen Urteil der gel tend gemachte Anspruch auf Ers at.z

irrnnatericllen Schadens wegen entgangener Ur Laubs f r-eude

qäriz Lt cn abgewiesen wurde & Nunrnehr werden aber, anders

als im Verfahren e r st e r Instanz I nur noch Lnsue samt '-EUJ,. ' . .~ ,. ,
1.400, -- aus d i.e sern Titel gefordert, wübei der Kläger

diesem Betrag zu Gruhde legt, dass EUR 25,,-- pro Pe r s oi

und Tag hiefür j~3denfallsangemessen, seien. Bei vier.

Reisenden und 14· Tagen Urlaubsaufenthalt . er r achrie sich

der Gesamtbetrag .vori 'eben EUR 1.400, --'-. Dazu ve rwe i sc

der Berufun,gswerber auf die e r st.qe r r.cht.Li.chen Fe s ts t e L>

lungen üoer die Anzah I der Flugbcwcgungen unteJ~schied

lichster Maschinen( wobei der Lärm auch. im Hot.e l z i.mme r

. wahrnehmbar war 'und je nach Größe· des Fl ugzeuges zu;n

Vibrieren de r Fer.s t.e r s che.i.ben führte. Die Kori.s ume n t en

waren auf Grund des Fluglärms auch beim Ein~3chlafe~1

gestört; weshalb, sie ihre Schlafzeiten änderLen, un

nicht' noch e i nma; von Flugzeugen geweckt zu werden.

Jedoch wurden die Reisenden bereits in der FrUt umtc~..... ',",,-

6.00 Uhr morgens' wie.der durch den Fluglärm (~eweckt T

Auch untertags v/aren die s Lartenderi und landenden

Flugzeuge s t ö r end , selbst unter Wasser wurde c.e r La rm

beim Tauchen· als bedrohlich empfunden . zweimal in der

Woche startete ein Flugzeug um .2.00 tlh.cmorg€:ns nach

Dehli. Der Kläger argumentie.rt, da s s: solche Lä.rmbae i n

trachtigungen, die während der gesamte,n R;~i$ezeit

angedauert haben, Ln sbe e onda r e nicht mi t jenen in den
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Gesetzesrnaterialien (zu § 31e Abs.' 3 KSchG) d€;lmonstra

tiv aufqe z.äh.l ten bloß geringfügigen Mtingeln vergleich

ba~1 seien,' die zu einem Entfall des Erse t zansp ruches

wegen entgangc~cr Urlaubsfreude fUhren. Weiters

verweist der Berufungswerber auf o i s Recr... t spr'echunq /

wonach es für den 2rsat.zanspru'ch wegen 'eni:gangener

Urlaubsfr@ude nicht auf die Q0antität des Mangels

selbst ankomme, s cnde rn vielmehr, auf 'die Auswi r kuno des

betreffenden Mangels auf die gesamte Urlaubsreise.

Zum besseren Verständnis sei an dieser Stelle der

maßgebliche Gese~zestext des § 31e 'Abs. 3 KSchG ln

Erinnerung qe rufen : 'Wenn der Rei$everanstal t er einen

erheblich~n Teil der vertragl ich vere Lnba r t.en .Le i s t u nq

nicht erbracht h.s t; und dies auf- einem dem Reiseveran

s t a l tel;" zur-ecner.baren Verschulden beruht, hat der

Reisende auch Anspruch auf angemessenen Ersatz der

entgangenen Urlaubsfreude. Bei der Bemessunq dieses

Ers a t; z an s p r uche s ist insbesondere auf die Sc:hvJere und

Dauer des Mangels, den Grad des ·Verschuldens, den

vereinbarten Zweck der Re i s e sowie die Höhe des Reise-

pr e i s e s Bedacht zu nehmen. Dabei, hat der Ges(~tzgeber,

worauf der , Be.r u f unqswe r be r zutreffend hinweist,'

ausdrücklich davon abgesehen (RV 173, BlgNR XXII,

GP 23), die GrEL1.ze, ab welcher e in solcher Ar.spruoh

zusteht, näher zu präzisieren, etwa indem dem:~eisenden

Anspruch auf Ersatz der entgangenen Ur Laub s f r s ude erst

bei ein em Man gel gebü h r t , der ihm zu eine r Pr E~ l sm-j nd 2:~

rung von m6hr ale 50 % des Reisepreises b8rcchtigt. N~n

mag auch das Berufungsgericht in ,einigen Entscheidung~n

für~' den Ersatz Gntgangener Urlaubsfreude- den vom BGH

ermittelten Grundsätzen gefolgt sein und e.ur e i.ne

50 %~Grenze der Minderung abgestell t .: haben, wovon d.ie
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Beklagte 'auch zwei ,in ihrer Ber u f unq s beantwo r t unq

zi tiert. Diesen" Ent,s,cheidungen lagen 'jedoch qanzlich

ande.re Sachverhalte zu Grunde, so' etwa der En t scbe Lduriq

Zu 1 R 125/05rn die schwere Erkrankung einer Re.i.s enden

in Folge von im .Hot.e I gereichter kontaminierter

Sp eisen , was TI ich t nur zu eine r 7 5 %- i gen Rü c ke r s tat-

'tung de s Re i.s ep r e i.s e s führte, sondern sogar neben dem

Zu sp ruch entgan.gener- Urlaubsfreude zu einem sol chen von

Schmer z eriqe Ld ; DiE~ hier zu Rede s t.ehende 50 %-,3chwelle

war daher dort ßÖ weit Ubersch~itten, daCiS sie~als

errt s che i.dunq.swe s.errt lic.her Parameter .ga r nicht zu r R~de

stand. In der' ~nderen von der Beklagten zitierten

Entscheidung war über "g~ngige" Re i s emänqeI zu

befinden, wie s i.e .i.rn Re i s epr ozes s häuf i q den GerJenstand

bilden, Mängel, die· sich von der Be.ei.n t r ä ch t i qunq im

vorlieg~nden Fa,llquanti tativ und qualitativ w8.3entllch

unte:cscb.eiden-

,8e,trachtet man r.äm.l Ich den reinen Geset ze s t ext. f so

·fal.len als Anhaltspunkte dafür, ob hier derr. Kläger

(d.h. de n Reisenden) auch der Ersatz" des .i.mmat.e r Le I Ler:

Schadens zusteht, insbesondere die Schwere de r Beein

trächtig-ung, die, Verei telung des Urlaubszwec ke s und

Le t z t l i.ch auch der"Grad des verschu l cens (des Reise-
\ '

veranstalters) lns Auge. Was die Schwere der Beein-

trächtigung be t r Lfft;, S8l auf die FeBtstellungen des

Erstgerichtes , ,di~ der Kl äqe r in s e i ne.r B.erufung auch

anspricht" ve rw i e s en . Dass die Flugbewegungenregelmä

ßig u.nd jeden Tag um 6.00 Uhr früh begannen und erst um

ca. 23.00 Uhr abends ihr Ende fanden, dies bei rund 50

Flugbewegungen p.:o Tag, lässt sich sohwarLi ch als

leichte Beeinträchtigu~g oder gar nur als Unann~hmlich-

. ke it qualifizieren. Zweck einer Urlaubsreise wie der
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hier von den Rei senden gebuchten istunzwei:EeIhaft die

Erholung, wobei der Erholungswert der 'Reise anqe s i.cn t s

des festgestell tl~n Sachverhal tes wohl äußers t beei n

LL'dchtigt war. Zur Schwere des Ve r schuLderrs i::;t darauf

'zu verweisen, das s die Beklagte in ihrem Pros pe kt. den

Hinweis gab, daES die Nähe zum Flughafen eine kurze

Transferzeit ver~pLlcht, danach, dazu noch in einem

Klam.meralJsdruck, angab, "es kann, gelegentlich zu

Lä rmbe Läs t i qunq cornmen , die sich aber auf Grund der

geringen Flugfrequenz in Grenzen häLt >. Dazu sprach nun, '

,aber schon das, Erstgericht zutreffend die G:clindsätze

der Prospektwahrheit r , ' ~klarheit und -vollständigkeit

an, nach denen ein Reiseveranstalter seinen Kat.a I oq zu

gestalten hat. D-tese Angaben des Re i s eve'ran s t.e Lt.e r s

werden als ausdrückliche Zusicherung der dort qenannten

Eigenschaften und nicht nur als unverbindlicho Werbung

beurteilt. Dies wi r d damit begründet, dass in do r Regel

keine ·individuellen' Leistungsbeschreibungen Gegenstand

der VertragsverrBndlungen sind,. sondern die keisen

üblicherweise nach der Beschreibung' inden aufgelegten

Katalogen gebucht werden und so für den Reisenden die

wichtigste 'rnformationsglJelle s i nd, Stellt man nun aber

den von der Be k Lu q.t eri im oben zi ticrten Klarrnnecaus.druck

gegebene:n Hinwe~_s die Flughafennähe betreffend in
~ . ..

Re Lati ori zu dan .do r t tatsächlich 'vorgefundenen Gegeben-

he i teD, kann diese Kata.logbeschreibung der. f.r 3tbeklag-,

ten nur mit be sohön i qend , verharmlosend oder, besser

noch mit s chL'i cht.waq irreführend und falsch umrissen

werden. So ist dieser Hinweis schon nach seinem Einba.u

.i n der t extLi.chan Gestal tung des Kataloges und auch

nach seinem apra ch.l i.cnen Gehal t (so wird hier nur von

einer "gelegentlichen LänilieläsLlgung" geredet)

ausschließlich, cazu dienlich ~rachtet werden, dass
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.potentielle Re i sende von einer Buchung nicht

abqeachrec kt . werden. So ist es nicht von der Hand zu
"

weisen, dass ein Re i.s eride r , der einen lr3nge
c

n I:1t e r kon-

t.Lne nt.aLfLuq auf ,:d.ci:nirnmt, um an ein fernes 'Jrlaubs

ziel zu gelange~1 es auch als durchau~ ve=lo6kend

ansieht, dass. er ~ann,am Zielflughafen angekomnen, nur

noch rn.i L e'i nern kurzen Transfer zum Hote I rechnen muss.

Wenn aber dann dr.rch diese "gelegentliche Lä rrnoe Lä s t i ~

gung" Fen s t.e r e cheibe n vibrieren und. die Reiser.den auf

Grund~e5 Fluglä-rusbeim Schlafen .ge:stört werden, nach

der Aussage der zeug·in. der Flugl2irm sogar

so laut war i da s s man Gesprache urrt.e rb r e chen musste,

weil man nichts mehr', verstanden hat, hat die Er s t.be «

klagte den' .Grundsatz .. der Prospektwaprh~it j edenfa Ll s

gröblich verletzt. Z~mindest fehlt, es an einem 'Jorbrin

q~n dei Beklag~en ,im Verfahren er5ter 'Inst~nz, weshalb
- . . , l

sie (bzw , die :~rstbekl2gte) in diesem -'Pun.ct k~in

Verschulden treffen soll. Vielmehr ,beschränkten sie

sich darauf, das Ausmaß der Lä rmbee i rrt rächti qunq bzw.

das Ausmaß de r .Flughewegungen an sich 21) bes :rei ten.

~ag die akusti~dhe ·Beeintr~chtigung.dann auch, W18 die

Beklagten ,(auch irt ihrer Berufung) betonen, bei' den

einzelnen Start- :y.l1d,Landevorgangenfür si.ch isoliert

be t r acht.e t wa~;' durchaus auch de r Lebenserfahrung

entspricht zeitlich gesehen jeweils relativ kurz

~ewesen seint so, wird dies jedenfalls du~ch die Schwere

der Beei.ntrachtigung zumLndes t a.usgeglichen.

Sahin muss eine gesetze.'skonforme Errt.e r-p r e t.a t.Lon dazu

führen,' hier, den. Reisenden entgeg,en der Ansicht der

Beklagten sehr woh I einen Anspruch, auf den- Ersa t z ~les

immateriellen Scr..aden.$· durch entgangene Uz La ub s f r e ucie

zuz ub iLj.iqen , mag auch im k.onkreten Fall die Minderung
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des Reisepreises mi t nur 30 % festgesetzt worden s o i n .

Es kann daher dahinstehen, ob nicht: im Falle einer

entsprechenden Einklagung oder zumindest Anfechtung der

Minderungsbetrag nicht ohnedies höher anzusetzen

gewesen wäre. Entspricht es auch der höchstgerichtli

ehen Rechtsprech~ng, dass die Ersatzfähigkeit dieses

Anspruchs zwar rr.i r dann g~gebe.n ist r. wenn d i.e immate

riellen Nacht eile über bloße Unlustgefühle hi:lausgehen

und ihnen nicht nur unerhebliches Gewicht zukommt,

weshalb es auch beim Ersatz der·· ent.qanqerien Urlaubs

freude ~er Einbeziehung einer Er~eblichkeit3schwelle

bedarf (3 üb 220/06h), hier jedoch diese Schwelle

angesichts des massiven Fluglärms ]-3denfalls

überschritten erscheint~

Zur Höhe dieses Ersatzanspruches s e i : ausgefüLrt, dass

gleich welche Barechnungsmcthode man hiefUr als die

zutreffende erachtet, also ob gleichsam Tage~:;sätze zu.

ermitteln oder ein Gesamtschadenersatz für d.i e Beein

trächtigung fest:z:usetzen wäre, der vom Kl ä qe r Ln· seiner

Berufung nunmehr nur noch geltend gemachte BI:~tL-äY Lür

viel' Reisende fCr 14 Tage durchaus a·lsangernessen zu

beurteilen ist..

Der berechtigten Berufung des Kl'äggrs war da.ie.r Folge
"zu ~eben, ohne dass es siner B~schlus~fassung im Sirne

des § 473a ZPO be.dur f t e (RZ 1999/42).

Zur Berufung der Beklagten=

Diese machen es als Verfahrensmangel geltend, dass c.as

Erstgericht .i.hr em Antrag auf .P.inholunq e i.ne s :
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saChvers'tändigengutachtens nicht'". f o Lqt e . ~rat: sächlich
. ~

findet' sich in der' Urkundenvorlage der Beklagtl:;n ON ~~5

ein entsprechender Beweisantrag, der vorn Erstgericht

mit ihnen Zu Ende der Ve r handLunq s t aqs a t z unq vom

3.7.2007 eröitert wurde. Dazu brachten sie vor, d~S5 es

sich bei diesem }\.ntrag um die Hörbarkeit und die Dauer

der' Be.lästigung durch Fluglärm gehE:: und c.a s s de.r

Sachverständige .f e s t s t.e l Len solle,' ob, t at.sächll ch eine

behauptete Lärmbe l.äs t t qunq vorliegt:, die über dc~s

gewöhnliche Au sma.S eines Flughafens in einer Entfernung

von 6 km hinausgehe. Das Erstgericht . lehnte d.ie Einho

lung eines Gutachtens' 'mit der' Be q r ündunq ab , dass t~S

rechtlich nicht relevant erscheine. Mag dabei die Frage

der tat5~chlichenFlugfrequenzeine Tat~rage bilden, 50

stellt es jeden.fallsrechtliche· Beurteilung dar .. '- ob

di~se Flugfrequer..z dann noch als', ;,gering'\ z i: wer t en

ist, d .h . ob sie. vom Reisenden rio ch h.i.n zunehrte n 13 L,

ohne dass dies einen Reisernangel darstellt. Inwiewei t

'nun der S~ch~erst~ndige zur eben geriannten Iatfrage

einen Beit~ag hatte leisten können~ witd in der

Berufung nicht dargestellt. Die anknüpfende Rechtsfrage

ist dagegen allein v9m Gericht zu lös,en.. Im übrigen sei

beme r kt., dass eine Larmbeeinträchtigung, die m.,t einem

a.n sechs Kilometer Entfernung liegenden Flughafen

I{gewöhnlich und, üb l Lche rwe.l s e " einhergeht, ke i ne s r e Ll s

zwingend zu dem scn Lus s führen rnus s ," w.ie die B2klagten

es offensichlieh vermeinen, dass diese Lä rrabee Lnc r ä ch-:

tigu~g dann nie als massiver Reis~mangel ~ewertet

werden. darf. ln der unterlassenen Beweisaufnahne durch
""einen Sachverständigen kann daher kein 'Verfahr~,1smangel

erblickt werden.
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In ihrer Tatsachen- und Beweisrüge bekämpfen die

Beklagten vorerst die Feststellung, liEs gab t~iglich im

Ze i t raum von '6. C0 Uhr Früh bis ca . 2 3 . 0 0 tH' r abends

rund 50 Flugbewegungen unterschiedlichster Ma:'Jchinen".

Sie st~~ben dagegen die Feststellting an, d~S$ es

täglich 'im- Ze i t r a.um vbn 6.00 Uhr,F~üb. bis ca . :23.00 Uhr

abends zwischen ~~O und maximal 45 Flugbewegungen unter

sch i ed.l i chstar Maschinen gab. Sie ve.rwe i s en darauf I

da s s das Erstgericht . seine nunmehr bekämpfte feststel

lung mi t den Aussagen der Zeugen und im

Zusammenhang mi t . jenen der Zeugen

und begründete. Dazu .Li.at.en die

Beklagten diese Zeugenaussagen auf und zitieren daraus,

wonach etwa und angaben, da s s täglich

bis zu 20 F10gzeuge geflogen seien, und die Zeugin

keine Angaben hiezu gemacht habe. Der Zeuge

"(.\Iolfgang habe von ca ~ 40 bis 50 Flugb'3we g u n g e n

täglich qesproche.n , der Zeuge . von 35

bi~ 4!) Flügen pro "Tag. Die erstgerichtliche ~eststel

Luriq sei unrichtlg und' durch die zitierten Zeugenaussa~

gen nicht ged~ckt_. Nun mögen die Beklagten vielleicht

darnd t; im Recht s e in , d<?ss dl e· 'i.m Ve r f ah r e n erster

Instanz vernommenen Zeugen tatsächlich urrte r s ci i ed.l i che

Angaben über die Anzahl der Flugbewegungen :.ätigten.

Doch lassen die Berufungswerberinnen dabei einerseits

außer Acht, dass das Erstgericht die: Anzahl der Fl üq e

ohnedies nur m.i t; einer Zirkaangabe f e s t s t.e L'I t e , was

·folglich einen qewissen Spielraum, auch, naCh unten,

offen lässt. Arids r e r ae I ts liegen dur-chaus 8ew'3isergeb
nisse vor, die es, rechtfertigen, dass das Er:3tgericht

zu dieser seiner Urt~ilsannahme gelangte. Hier sei etwa

auf die AUSSage der Zeugin vts rw i.e s en ,

die deponierte, nach der Beschwerde (der Reisenden)
'\. "~",

')
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Rucksp:(.a:che mi tdern F.lughafen gefq.hrt und in l~rfahrung

gebracht 'zu' haben, das s es 50 F'lugb~wegungeI'l·.am T~g

gibt, beginnend c.a .. um 6.00 Ohr bis ca. 22.0U Uhr od,~r

23.00 Uhr (Seite 10 des Protoko.lls - ON 10). Dass d.ie

Zeugin die offizielle Auskunft des Flughafens e t wa

unrichtig wiedergegeben habe, wird in der Be r u f unq

nicht 'behauptet. Wenn dann noch eine weitere, roch ~azu'

eb~nfalls von den' ,Beklagten beantragte' zeugi.n~ näml i ch

die Anzahl der Flugbewegung,~n s oqa r

mit zwischen 50 und 60 Flügen pro Tag' va r i i.c r ertd angab,

so liegen jedenfalls' ,hinreichend konkrete ßeweisergeb

nisse vor, die d~e bek~rnpfte Feststellung zu begründen

vermögen.

Weiters bekämpfen die Beklagten" die F'es t s t e Ll uriq , "Auch

untertags, waren die startenden und landenden E'lugzeuS'e

" störend, auch unter Wasse:c beim Tauchen wurde der Lä rrn

als b~drohlich empf~nden", sowie jene Feststallungen

da rübe r i dass sich eiie Reisenden und'

(.schon) arn zwei ten T'ag .bei der 6rtlichen Reise l.ei tung,

übe r ,,'den Fluglärm beschwerten und sie'
l

die Reisenden vertröstete, dass sie ihnen eine" '~3chri:tt-

liehe Best,atigung über ihre Bos chwe r de zukommer. lassen

'werde; ein Zimm8r- cde r Hotelwechsel sei von

nicht angeboten wor der.r nachdem die RI;3isende::i

keine' sch r i.ft Liche Bestätigung über .ih z-e

Beschw~rde von' Frau. erhielten,'. suchte Familii;;

' ,anlässl.ich ihrer Sprechst.unde am

15.2.2004 auf und sie mussten f e s t.s t e Llen , dass d i e s o

noch keine schrift.·liehe Gästem~ldung vorbe re i tet hat te /

e r s t über neuerliches Ersuchen stell te

die klagsgegenständliche Gästerneldung . /D aus / wobe i.

sie als Datum c.e r Kundenmeldung den 15" 2. ariq ab .



19/02 08 DI 16:01 FAX +43 1 7125~33 DEINHOFER PETRI WALLNER +-~-. VKI

1 H230/07f

15

[4] 016

Dagegen wünschen die Beklagten Fest~t~llungen dahin,

dass untertags die startenden und landenden :~lugzeuge

störend. gewesen 'seien, auch unter Wasser be i.n Schnor

ch~-1n habe der Zeuge ze i t.we i s e Fluglärm

wahrnehmen können; die Reisenden und

be schwe r en sich (erst) arn 15.2.2007 (wohl 2004) bei der

Reiseleiterin welche dze LmaI pro' Woche

in der Anlage anwesend war; sie verlangten abe r weder·

einen Zimmer- noch einen HotelWechsel; ein solcher

hätte von ermöglicht werden können;

eine Beschwerde bei der Hot e Lr-e z e'p t Lori erfolgte nicht;

ein Hotelwechsel wurde von den Zeugen und

nicht gewünscht;' dass sich die Zeugen zu einem früheren

Datum beschwert t.ätten, kann nicht festgestellt werden.

Nun argumentieren die Bekla9t811. h i.e z u z us amme nqe f a s s t ,

das.s di~ Re~isenden und ihre Ansprüche an'

den Kläger abgetreten hätten, was bedeute, de s s ihnen

Parteistellung zukomme und sie am Ausgang de s Verfah

rens ein wes8nt liches Interesse hätten. Ledi~Jlich de r

Zeuge habe angegebeh, dass bei dem

Strand, wo man Schnorcheln kormt.e , der .Fluglärn störend

gewesen sei und i:lr ihn teilweise als' Bedrohunu empfun

den habe . Einen Grund h Le f'ü r habe der ZeulJe nicht

angegeben. Berücksichtige man, ,dass die' Zeugen

und e i.r.en Teil des bezahlten Rei~~epreises

zurückerstattet haben wollen, sei es allzu

verständlich, das s die behaupteten 'Mängel j edenr a.l I.s

aggraviert dargestellt werden. die

damalige Urlaubsbetreuerin, habe dagegen kein ::nteresse

an .... e i.nem best i.mmten Verfahrensausgaüg.
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.. Nun sind die Beklagten in diesem Zusammenhang vo rc r s t

a l Lceme i n darauf 7."(J verweisen, dass das ö s t e r r e ichische

Zivilprozessrecht . vom Grundsatz der. freien BeWEiswÜL'd:_

gung beherrscht ist(§ 272 ZPO) . Danach ist der Richt~r

bei der Bildung der überzeugung, ob die für die

P'es t s t e 11ungeiner· .Tat s a ehs not wend i9 e W(ihr CI eh e i. TI1 i eh~
I' • (.

keit vorliegt, .f~ei, d.h. an keine gesetzli2heh Bewels-

reg~ln gebunden ~ Die Ve r f ah r enabe.st Lmmunq des § 272. ZPO

räumt dem Gerich': die freie Würdigung der Ergebnisse

der gesa.mten Verhandlung und Bewp.ts r üh runo ur.d deren

freie Beurte~lung ain. Im Sinne einer intersubjektiven

Na chvo Ll.z.i ehba.r ke x t; be s t i.mrnt; § 272 Abs. 3 ZPO, ,jass die

Umstände und Erwgguhgen, welche fUr die Übe~zeugung

Yn2l.ßgebend waren, in der Begründung der Errt s :heidung

anzugeben sind. Da-freie Beweiswurd.igühg nicht Willkür

. bedeutet, muss s.i a auch begründet sein. Der Richter

muss of f en i e qen , . auf Grund welcher .Er f ah runqs s ätze E::L'

zur Auffassung gelangte, die festgestellten Tatsachen

seien für wahr ~~uhalten. Die Begründung macht . die

Beweiswürdigung überprüfbar (Kodek Ln Rechbe r qe r , ZP03,
. . . {

Rz 3 zu§ 272)! ohne dass damit das Weseri' der' freien

Reweiswürdi-gung s i.nqes cnr änkt; wäre, wonach sich die

Tatsa'cheninstanz für eine von mehreren widersprüchli

ehen Darstellurigen auf Grund ihrer (freien)

ÜberzeiJ.gung,' diese beanspruche ntehr .Glaubwurdigkei t ,

entscheidet. IrlsbE3sondere bedeutet. es keine Vetletzun';;J

der Ver f ahr enabes t ärnmunq des § 272· Ab s , 1 ZPJ, dass

.eine andere Beurt l3ilung der Ergebnisse der verj'landlunlj

und der' Beweis r ühzunq, damit eine andere Würdi~Jung der

Beweise, denkbar ist. Im Rahmen der gesetz:uaßig

ausgeführten Beweisrüge hat der ,'Rechtsmitt(llwerbe_=

daher inBbeson~ere aufzuzeigen, durch welche

Uber-schrei t unq des eIern Gericht gemäß § 272 Abs. 1 zPO
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eingeräumten Beurteilungs- und d arn.i t; Ermessens:3pielrau

mes die Verfahrensbestimmung des § 272 Abs. 1 ZPO

verletzt wurde. Auch wenn derRech~smittelwerber aus

den Ergebnissen der Verhandlung eine' f ü r s i.cl. günsti

gere Sachverhaltsvariante ableiteri kann, lie~t darin

noch kein Argument, das Erstgerj cht hä tte dE:l1 Rahmen

der freien Beweiswürdigung verlassen.

Fü r den vQ,rliegenden Fall be~l~utet, d.ie s nun, dass

darin, dass sich das Erstgericht da'für entsctied, den

eindeutigen Au s s aqer; der als Zeugen vernommenen Reisen

den zu folgen und festzustellen, dass e i.c sich berei t s

am zwe Ll.e n Tag be i; de r Re i s e l.e i terin ': übe r den

flug1 arm) beschve r t en, ein Verfahrensverstcß gegen

§ 272 ZPO nicht ,:Lm Mindesten zu erkennen ist. ~30 machen

die Beklagten in ihrer Beweisrüge selbst: darauf

a u f me r ks arn , dass die von .i.hrier: geführts Zeugin

nur zu erklären .irnat.anda war ( sich daran ni.cht mehr

erinnern zu können. Nun wäre es bei solchen l3eweiser

gebnissen vielmehr überraschend ,und erstaunlich, hä t te

das Erstgericht 1ie' von den Bek.lagten hier g:::!wünschte

Eraat.z f e s t.e t e Ll unq getroffen. Sowei t die Beru::ungswer

bet'innen. h~era·lJ.f die Interessenlage verweisen, ist. '

ihnen viellelchL 'zu.L:ugestehen, dass dle a Ls Zeugen

vernornmenen Rei sesnderi wohl ein Interesse an e i nem für

sie positiven ve~fahrensausgang haben 'werden. Nun gilt

dies aber grunds~tzlichfür jeden Reiseprozess, sei es,

dass der Reisende persönlich seine ~nsprüche stellt,

was im Übrigen d:~e'Regel ist, oder diese Anap r ücbe zur

Geltendmachung wie hier an den k Laqe.nden Verein

abtritt. Doch verbietet es sich, 'hier'aus den z"({ingenden

Schluss zu ziehen, dass einem als Partei oder gar als

Zeugen vernommenen .Rei senden von' Vornherein je je



19/0 2 08 DI 16 : 01 FAX + 4 3 1 t 12 5 ~. 3 3 DEINHOFER PETRI WALLNER ~~~ VKI

1 R 230/07f

18

14l 019

Glaubwürdigkei t abge;.;pröchen werden muss,' So konnten

aber die Reisenden schl üs s i q darLeqen , wann· sie sich

er.strnals über den .F'LuqLä rm be s chwe r t en , dass aber' d i e

Zeugin einen: Zimmer- oder Ho t e Lwe chs e 1 n i.chr

anbot und wie es ~etztlich zu der mit 15.2.2004 datier

ten Gastemeldung über die Beschwerde (. ID) kam, Bezie'

hen sich die b~klagten BerufungswerberinnerJ. auf die:

Aussage c;ies Ze uq'en 1 welchem s,~imtlich<2

Beschwerdestatistiken . vorlägen und .der nach ~:irlsicht

an.gab, dass d i.e s Lde r einzige Be s chwerde f a Ll F'Luq Lä rm

betreffend gewesen sei, vermag dies aben f a Lls ke i.rie

Zweifel an der Ric.ht'igkei t der erstgerichtliche,:1

Beweiswürdigung zu wecken & Zwar v~rsuchen d r e ~r:~klagte:1

durch Verweis auf.' die von ihnen vorgelegten HotE~lbe,wer

tungen aus ,dem Inte-rnet Gegenteiliges zu boweisen,

sodass das Erstgericht die FesL~tellung '~U treffen
. .

gehabt hä t t.e , in de r Hot.e l an l aqe komme es auf Gr und der

Nähe z'um Flughafen: zu einer zeitweiligen Lä rmoe Lä s t i >

gung., Nur e rw.i e se sich aber eine solche Fa~5 Lellung

ohne d.i es als zu unbestimmt, um daraus r e chtLi che

,Schlüsse' ableiten zu, können. DerVollstä'hdigkei 1~ halber

sei dazu noch bemerkt, dass sich aus den im :~nternet

veröffentlichten. Ho'telbewertungen ~urn,Fluglärm durchaus

,auch kritische St~llungnahmen ergeben (vgl. etwa . /20

ünd ./2'1).

'I-

Wenn es die BerutU:ngE)\~erberinnen in Lhrern Rech::::.smi t tel

weiters zum Thema machen, dass nach den Fe st.s t.e Ll unqer:

des Erstgerichtes auch beim Tauchen der FlugJärm als

bed r oh Li.ch empfunden wurde, ist auch hier nicht e r kenri

bar, welche rechtliche Relevanz es zur Folge haben

soll, ~ntfiele di~se feststellung.
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Sohin tst der vom Erstgericht festgestellte Sa~hverhalt

das Ergebnis eines' mängel freien, Verfahrens ind einer

schlUssigen ,und nachvollziehbaren Beweiswurdigung 1 ,

sodass das Berufungsgericht die Feststellungen des

Erstgerlchtes übe;rnimrnt und seiner Entscheidung zu

Grunde legt (§ 498 ZPO).

In ihrer Rechtsrüge monieren die Seklagten, dass c.e r

vom Erstgericht ,zugesprochene Prozentsatz an Preismin

der0ng wesentlich zu hoch sei; das Erstgericht habe

einerseits die Grenzen des~ Ermess~ns~ereiches

überschritten und andererseits durch Nichtbeachtung der

~'rap.kfurter'Tabelle und der § 273 ZPO .irnmanerrt en Ermes

sensnörm sowie der dieser zu Grunde liegenden ~esetzli

ehen Beur:teilung:skriterien einen Erfolg herbeigeführt,

der nicht'mehr im Sinne des Gesetzgebers liegt. Weiters

verweisen 3lC ~uf den bereits oben wiedergegebenen

Hinweis im Katalog betreffend die Nähe zum Flughafen.

Ein redlicher Verbraucher ha.be auf Grund der Katalogbe

schreibung davon a~sgehen müssen, dass es zu~elegent

lichem Flugli:i.rm auf Grund der Nähe zum ~'l~lg·hd.f,~n komrnt .

So hätte sich der Zuspruch jederifalls im unteren

Iier e i ch bewegen müssen, wobei die Beklagten auf eine

aride r e Entscheidung des Berutungsgerichtes (dort durch

Belästigung durch D'i s kot.he kenLä rm) verweisen.

Nuii, trifft" es .zu,' dass das Handelsgericht Wien a J s

Berufungsgericht, sich schon haufig mit Lärm am Urlaubs-

ort aus verschiedensten Quellen, wie Bauarbei teo,

Diskot-hekenlarm, anderen lärmenden ürlaubsgä::;ten, im

Besonderen aber auch durch Flugbetrieb ve.rurs acht ,

.befasst hat. Jedenfalls liegt all c i e seri Entscheidungen

der wohl an sieh selbstverständliche Tenor zu
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,Grunde,' das s auch oder gerade Lärm den E:rhoi~lngswerL

eines Urlaubes ,~um.indest beeinträchtigen b zw , be i.

entsprechender Intensität sogar geinzlich z e r e t ö r e n

kann .. Dabei ist im Dur chs c.hri i.t.t; davon aus zuqehen. dass

ein ReLs ende r , der eine Pauschalreise ,bucht, auch ein

U~laubsqua~tier erwartet, das eberifalls im Durch

schni t t gesehen ~ deutlich ein Mehr an Ruhe bietet, als

man dies im heut.igen Alltags- und BerufBleben sonst

erfährt .'

Nun b~tonen'die, Berufungswerberinnen ar: sich

zutreffend, dass' ':~rn Prozess über Reisemängel d i.e Frank

furter Tabelle zu.r Reisepreisminderung verwendet werden

kann, diese aber nur' eine grobe' Ri.cht s chnu.r bildet,

weshalb das Geri"cht nicht verhalten ist, sich sxI avLach

an die dort ,ang~führtcn Prozentfälle zu halten. Das

Erstgericht war' duz-ehaus da.mit im Recht, wenn es zur

Ermittlung der Heisepreisminderung "die' Ermes.3ensnorm

des § 273 Ab s, 1. Z·PO anwandte + Wie s chor; zur :3erufung

des Klägers,' a.usgef,ührt, bildet essodann re::htliche

Beurteiiung, 'ob das .' Ergebnis d i es e r '. Anwendung .richtig

ist.

Selbst wenn rnan s i.ch nun aber an den in der Fra:i.kfurte r

Tabelle für Lärmbeeinträchtigung . an~efuhiten ~rozcnt

sätzeri orientierte i wäre für die Beklagten nichts

gewonnen. So sei darauf verwiesen, dass d i e se gerade.

zur Reisepreisminderung bei Lä rmbee Ln t r äch t Lqunq

'"zwischen solchen ;im Tage und in der" Nacht d.i.f ferenz Le r t

und je nach dem e~rterseits Minderung~s~tze von, 3 bis 25

% (für den Tag) und a.ndt:!r~rseits von 10 bis soqar 40 %

(bei Nacht). vorsieht. Nun war der Au f ent.n s Lt; der

Relsenden im gebuchten Urlaubsquartier wohl ni.cht; ru.r
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tagsüber,

bis ca.

sondern. nach den Feststellungen auch nächtens

23.00 Uhr durch Flug1ärm';Lll e i ne r Wt:Jise

gestört, was man nur noch als massive Beeintr~chtigung

werten kann .. Unt2r, diesem Aspekt erscheint eine Minc.e

rung des Reisepreises von 30 % nicht unangemessen.

Auch der im Katalog. gegebene '(Warn-:) Hinweis auf c.i.e

Flughafennähe vermag an dieser Beurteilung nichts zu

äride r n + Wie schon zur Berufung des Kläg€rS ausgeführt,

erweist sich dieser Hinweis als verharmlosend und

beschönigend und vermag die tatsächlich dann von den

Rei.senden ~orgefundenen Gegebenheiten' nicht e i nma L im

Ans~t2 zutreffend zu uInrei.ssen~ Vielrn~hr ersch.eint nach

der be re i t s oben angesprochenen, text.lichen Cestal tung

und nach dem Wc:rtlaut der Formulie-rung sein pr i.mä re r

Zweck darin zu bBstehen, die Flughafennähe als ein

Posi tivum zu betonen, weil dami t eine nur kurze TriJ.Tls-

f erzeit ve r'buncien wäre. Wie schon ausgeführt, könnte

gerade . für Reisende, d i e nicht gewill t sind und e s

ab Lehrien , nach e i.nem langen Interkontinental::lug dann

noch .nach der Landung am Zielort, einen Lanqsn Hotel

t r aris fe r auf sich zu nehmen, dieser Hinweis durchaus

als verlockend erscheinen.

Im Übr .i qen s e. da.rauf verwiesen, dass sich das

Be~ufungs.ge~icht schon in einem gänzlich qLe Lchqe La qe.r>

t en" Fall wie dem vorliegenden mit dem A.usmaß c e r Rei:3e

pre i snunde runq bei Beeintrachtigung durch mass I ven

Fluglärm befasst hat; und dort ebElnfalls zu; eir.em Minde

rungsBatz von 30 %·gelangte (1 R 190/07Y).

Der unberechtigten Berufung der Beklagten war daher

keine F~lge zu geben.,
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Dae E'ntscheidung' über' die Kosten des, Verfahrens e r s t e r

Instanz be.ruht auf § 43 Abs. 1 ZPO. Derklagenc::e Verein

obsiegte dort mit rund 70 %/ weshalb d1.8 Beklagten

verpflichtet sind, ihm 40 % der Verd~enstsumme und 70 %

der an'Pauschalgebtihr',ausgelegten Bai~usl~gen zu er5e~

zen. Der Präklusionsantrag ON 26 war dabei nur nach der

Tl~ 2 RATG ZU honorieren (vgl. TP 2 1.1. lit.e RATG).,
Zwar waren die geltend gemachten Ansprüche jeweils

durch richLerliches Ermessen festzu~etzen, dennoch

liegt nach' Ansicht des Berufung.sg~rich'tes, kein Anwen

dungsfalls des § 43 Abs. 2 ZPO vor. '

Die Entsc'heidung über die Kosten des Berufunqsverfah-'

rens gründet sich auf die §§ 4'1 und 50 ZPO. Der

klagende Verein obsie9'te hier zur Gänze.

Die Revision war nicht zu z u La s s eri, . we i 1 bei Reoht s-:

streitigkQiten wie der vorliegende~ grunds5tzlich im

Einzelf~ll zu ent~che~den ist, was es jedoch regelmäßig

~usschließt, darih eine arhebliche Rechtsfrage im Sinne

des § 502 Abs. 1 ZPO zu erblickeri.

,Handelsgericht Wien
1030 ~ien, Marxerga~se la

Abt. 1,. arn 31. Jänner. 2008,

DJ;'. He.inz-Peter SCH,INZEL
Für d i.o Ric,htigkei t der Ausfertigung
der' L I8i t.e r der Geschäftsabtei:lung')'l

. . (?V-
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